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Beschlussvorschlag 
Die Stadtvertretung Burg Stargard beauftragt den Bürgermeister Gestattungsverträge zur 
Errichtung jeweils einer Ladesäule für zwei Elektrofahrzeuge auf dem Parkplatz Am Markt 
und auf der Burganlage (siehe Anlage) abzuschließen. 

Sachverhalt 
Die Leea GmbH beabsichtigt, in Burg Stargard sowohl auf dem Parkplatz Am Markt als auch 
auf der Burganlage jeweils eine Ladesäule für zwei Elektrofahrzeuge zu errichten. Das 
Vorhaben wurde in der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses am 12.03.2026 durch die 
Leea GmbH vorgestellt und von den Ausschussmitgliedern befürwortet. 
  
Für die weitere Umsetzung an beiden Standorten benötigt die Leea GmbH unterzeichnete 
Gestattungsverträge. Im Anschluss wird das Unternehmen Netzabfragen beim zuständigen 
Netzbetreiber durchführen. Sämtliche Kosten für die Errichtung und den Betrieb der 
Ladesäulen werden von der Leea GmbH getragen. Die Stadt stellt die benötigten 
Parkflächen kostenfrei zur Verfügung. 
  
Auf Nachfrage zu den Grundstückskonditionen teilte die Leea GmbH der Stadt am 13. März 
2026 mit, dass auch an anderen Standorten – beispielsweise in Wesenberg, Feldberg, 
Rechlin und Neustrelitz – die Flächen kostenfrei bereitgestellt werden. 
   
Rechtliche Grundlagen 
Hauptsatzung, Kommunalverfassung M-V 
Finanzielle Auswirkungen 
keine 
Anlage/n 

1 Gestattungsvertrag Am Markt - 17094 Burg Stargard (öffentlich) 
 

2 Gestattungsvertrag Burganlage - 17094 Burg Stargard (öffentlich) 
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Gestattungsvertrag 
 
Zwischen 
 
Leea GmbH - Landeszentrum für erneuerbare Energien Mecklenburg-Vorpommern GmbH 
Am Kiefernwald 1 
17235 Neustrelitz 

- nachstehend bezeichnet als Leea GmbH 
 
und  
 
Stadt Burg Stargard 
Mühlenstraße 30 
17094 Burg Stargard 

- nachstehend bezeichnet als Stadt 
 
wird folgender Gestattungsvertrag geschlossen: 
 
 

Präambel 
 
Die Leea GmbH beteiligt sich am Ausbau des Netzes an Ladesäulen für Elektrofahrzeuge. Die 
Stadt stellt dafür auf dem Parkplatz Am Markt bei Nr. 11, 17094 Burg Stargard zwei für Elekt-
rofahrzeuge privilegierte öffentliche Parkplätze nahe dem Stationshaus zur Verfügung. Die 
Leea GmbH errichtet an diesen Parkplätzen eine Ladesäule für zwei Elektrofahrzeuge. Die Ein-
zelheiten dieser Errichtung sind in nachfolgendem Gestattungsvertrag beschrieben:  
 
 
§ 1 Vertragsgegenstand 
 
Die Stadt ist Eigentümerin des vertragsgegenständlichen Grundstücks in der Gemarkung Burg 
Stargard, Flur 9, Flurstück 109/1. Dieses Grundstück ist ein für den öffentlichen Verkehr zu-
gänglicher Parkplatz. Die Stadt stellt eine Teilfläche in Größe von zwei nebeneinanderliegen-
den Parkflächen der Leea GmbH zur Nutzung zur Verfügung.  
 
Bei der geplanten Inanspruchnahme des nach EmoG geeigneten Grundstücks handelt es sich 
um die Errichtung und Betreibung einer Ladesäule für Elektrofahrzeuge. Der Lageplan (Anlage 
1), das Datenblatt der Ladesäule sowie technische Bestimmungen (Anlage2) sind Bestandteil 
dieses Vertrages: Die Parteien sind sich darüber einig, dass die Ladesäule nur zu einem vo-
rübergehenden Zweck für die Laufzeit dieses Vertrages mit dem Grundstück verbunden wird 
und insofern nur Scheinbestandteil im Sinne des § 95 BGB ist. 
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§ 2 Gestattungsrechte 
 
Der Vertragspartner gestattet der Leea GmbH die in Anlage 1 gelb gekennzeichnete Grund-
stücksfläche des Vertragsgrundstücks (ca. 2 m x 2 m) zum Bau, Betrieb und für die Unterhal-
tung inklusive Reparatur und/oder Instandsetzung einer Ladesäule für Elektrofahrzeuge zu 
nutzen und diese an das öffentliche Versorgungsnetz anzuschließen. Dabei sind die erforder-
lichen Maßnahmen so durchzuführen, dass der öffentliche Verkehr während und nach der 
Durchführung der Baumaßnahme nicht gestört wird.  
 
 
§ 3 Rechte und Pflichten der Vertragsparteien 
 
1) Die Stadt verpflichtet sich, solche Verrichtungen und Maßnahmen zu unterlassen, die den 

Bestand und den Betrieb der Ladesäule nebst Zuleitungen gefährden könnten und den 
Schutzbereich bei Baumaßnahmen auf dem Vertragsgrundstück durch genaue Beachtung 
der Planungsunterlagen der Leea GmbH zu sichern.  

 
2) Die Leea GmbH verpflichtet sich, die Installation der Ladesäule in der Form vorzunehmen, 

dass sie möglichst ohne wesentlichen Eingriff in die Substanz des Grundstücks wieder ent-
fernt werden kann. Dabei hat die Leea GmbH und etwaige Erfüllungs- und Verrichtungs-
gehilfen die jeweils einschlägigen gesetzlichen Vorschriften und anerkannten Regeln der 
Technik einzuhalten.  

 
3) Die Leea GmbH hat die Stadt – außer bei Gefahr im Verzug – Baumaßnahmen auf dem 

Grundstück gemäß Anlage 1 dieses Vertrages so rechtzeitig (mindestens 1 Monat vor Bau-
beginn) anzuzeigen, dass die Stadt (ggf. gemeinsam mit der Leea GmbH) die Öffentlichkeit 
und betroffene Anlieger rechtzeitig informieren kann. Auf Verlangen einer der Parteien 
erfolgt vor Beginn der Baumaßnahme eine gemeinsame Begehung des Grundstücks und 
Protokollierung der geplanten Maßnahmen.  

 
 
§ 4 Nutzungsentschädigung / Gestattungsentgelt 
 
Die Einräumung der Nutzungsrechte und die Nutzung des Grundstücks zum vertraglich vor-
gesehenen Zweck sind für die Leea GmbH kostenfrei. 
 
 
§ 5 Veräußerung des Grundstücks 
 
Im Falle einer Veräußerung des vertragsgegenständlichen Grundstücks verpflichtet sich die 
Stadt zugunsten der Leea GmbH eine Dienstbarkeit zum Zwecke der Sicherung der Leitun-
gen/Ladesäule vor Verkaufsabschluss auf Kosten der Leea GmbH eintragen zu lassen oder der 
Leea GmbH eine schriftliche Erklärung des neuen Grundstückseigentümers über den Eintritt 
in sämtliche Rechte und Pflichten dieses Gestattungsvertrages vorzulegen.  
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§ 6 Vertragslaufzeit und Kündigung  
 
1) Dieser Vertrag tritt mit seiner Unterzeichnung in Kraft und hat eine Erstvertragslaufzeit 

von zehn Jahren. Eine Kündigung ist erstmals mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende 
der Erstvertragslaufzeit möglich. Erfolgt keine Kündigung, verlängert er sich um jeweils 
weitere zwei Jahre bei gleicher Kündigungsfrist.  

 
2) Eine Kündigung ist außerordentlich mit einer Frist von sechs Monaten jeweils zum 01. 

eines Monats möglich, wenn eine Entfernung der Ladesäule aufgrund eines berechtigten 
Interesses der Stadt erforderlich ist. Dies ist insbesondere dann gegeben, wenn die Lade-
säule den Verkauf des Grundstücks maßgeblich behindert oder wenn eine Entfernung der 
Ladesäule aufgrund einer wesentlichen Umgestaltung der Fläche erforderlich ist.  

 
3) Kündigt die Stadt nach § 6 Abs. 2 vor Ablauf der Erstvertragslaufzeit, ist sie der Leea GmbH 

zur Erstattung des Restwertes der Ladesäule verpflichtet. Dies gilt nicht, wenn die Stadt 
die Leea GmbH bei Vertragsschluss auf eine mögliche Verwendung des Grundstücks, die 
eine Kündigung nach Abs. 2 rechtfertigt, hingewiesen hat.  

 
4) Die Kündigung dieses Vertrages bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.  
 
 
§ 7 Entfernung und Stilllegung der Ladesäule 
 
1) Die Leea GmbH hat die Ladesäule nach Vertragsbeendigung aufgrund einer Kündigung 

gemäß § 6 Abs. 2 dieses Vertrages unverzüglich zu entfernen. In allen übrigen Fällen der 
Vertragsbeendigung ist auch eine vorübergehende oder dauerhafte Stilllegung der Lade-
säule möglich.  

 
2) Eine vorübergehende Stilllegung liegt vor, wenn eine Wiederinbetriebnahme der Lade-

säule oder von Anlagenteilen innerhalb von einem Jahr seit Außerbetriebnahme durch 
die Leea GmbH voraussichtlich nicht erfolgen wird. Wurde die Ladesäule vorübergehend 
stillgelegt und erfolgte innerhalb von drei Jahren keine Wiederinbetriebnahme, gilt sie als 
dauerhaft stillgelegt. 

 
3) Ist die Ladesäule dauerhaft stillgelegt, ist sie auf Verlangen der Stadt unverzüglich zu ent-

fernen. Dies ist insbesondere dann gegeben, wenn die Ladesäule den Verkauf des Grund-
stücks maßgeblich behindert oder wenn eine Entfernung der Ladesäule aufgrund einer 
wesentlichen Umgestaltung der Fläche erforderlich ist. 
 

4) Die Leea GmbH weist die vorübergehend oder dauerhaft stillgelegte Ladesäule bis zu ihrer 
Entfernung in den Bestandsplänen weiter gesondert aus. 
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§ 8 Haftung 
 

1) Die Leea GmbH haftet nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen für alle Schäden 
und Nachteile, die der Stadt oder Dritten durch den Bau und Betrieb der Ladesäule ent-
stehen. 
 

2) Von Schadensersatzansprüchen, die aus solchen Gründen Dritte der Stadt gegenüber gel-
tend machen, hat die Leea GmbH die Stadt freizustellen und die Kosten der Rechtsverfol-
gung und -verteidigung zu übernehmen, soweit die Stadt das Vorgehen mit der Leea 
GmbH rechtzeitig vorab abgestimmt hat und etwaigen Weisungen der Leea GmbH Folge 
leistet. Zur Abwehr von Forderungen Dritter wird die Stadt nach besten Kräften unterstüt-
zen und die erforderlichen Maßnahmen einleiten. 

 
 
§ 9 Schlussbestimmungen 
 
1) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung ganz oder teilweise rechtsunwirk-

sam oder nicht durchführbar sein oder werden, so soll dadurch die Gültigkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht berührt werden. Gleiches gilt, wenn sich herausstellen sollte, dass 
diese Vereinbarung eine Regelungslücke enthält. 
 

2) Vielmehr verpflichten sich die Parteien, die rechtsunwirksame oder nicht durchführbare 
Bestimmung durch eine angemessene Regelung zu ersetzen, die dem am nächsten 
kommt, was die Parteien vereinbart hätten, wenn ihnen die Unwirksamkeit, die Undurch-
führbarkeit oder die Regelungslücke bekannt gewesen wäre. 

 
3) Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung einschließlich dieser Klausel bedürfen 

zu Ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. 
 
 

Anlagenverzeichnis  
Anlage 1: Lageplan 
Anlage 2: Beschreibung Ladesäule 
Anlage 3: Luftbild mit dem gekennzeichneten Standort 
 
 
 
Neustrelitz, den     Burg Stargard, den 
 
 
 
 
 Frank Schmetzke Tilo Lorenz 
 Geschäftsführer Leea GmbH  Bürgermeister 
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Legende: 
 Standort der Ladesäule 

 Für zwei ladende Elektrofahrzeuge reservierte Parkfläche 

 

Quelle: 
Kartenauszug Geoportal, 19.03.2026 
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Anlage 2: Beschreibung Ladesäule 
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Anlage 2: Beschreibung Ladesäule 
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Anlage 2: Beschreibung Ladesäule 
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Anlage 2: Beschreibung Ladesäule 
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Anlage 3: Luftbild mit dem gekennzeichneten Standort 
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Legende: 
 Standort der Ladesäule 

 Für zwei ladende Elektrofahrzeuge reservierte Parkfläche 

 Zähleranschlusssäule 

 

Quelle: 
Kartenauszug Geoportal, 19.03.2026 
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Gestattungsvertrag 
 
Zwischen 
 
Leea GmbH - Landeszentrum für erneuerbare Energien Mecklenburg-Vorpommern GmbH 
Am Kiefernwald 1 
17235 Neustrelitz 

- nachstehend bezeichnet als Leea GmbH 
 
und  
 
Stadt Burg Stargard 
Mühlenstraße 30 
17094 Burg Stargard 

- nachstehend bezeichnet als Stadt 
 
wird folgender Gestattungsvertrag geschlossen: 
 
 

Präambel 
 
Die Leea GmbH beteiligt sich am Ausbau des Netzes an Ladesäulen für Elektrofahrzeuge. Die 
Stadt stellt dafür auf dem Parkplatz der Burganlage, 17094 Burg Stargard zwei für Elektrofahr-
zeuge privilegierte öffentliche Parkplätze nahe dem Parkscheinautomaten zur Verfügung. Die 
Leea GmbH errichtet an diesen Parkplätzen eine Ladesäule für zwei Elektrofahrzeuge. Die Ein-
zelheiten dieser Errichtung sind in nachfolgendem Gestattungsvertrag beschrieben:  
 
 
§ 1 Vertragsgegenstand 
 
Die Stadt ist Eigentümerin des vertragsgegenständlichen Grundstücks in der Gemarkung Burg 
Stargard, Flur 12, Flurstück 245/3. Dieses Grundstück ist ein für den öffentlichen Verkehr zu-
gänglicher Parkplatz. Die Stadt stellt eine Teilfläche in Größe von zwei nebeneinanderliegen-
den Parkflächen der Leea GmbH zur Nutzung zur Verfügung.  
 
Bei der geplanten Inanspruchnahme des nach EmoG geeigneten Grundstücks handelt es sich 
um die Errichtung und Betreibung einer Ladesäule für Elektrofahrzeuge. Der Lageplan (Anlage 
1), das Datenblatt der Ladesäule sowie technische Bestimmungen (Anlage2) sind Bestandteil 
dieses Vertrages: Die Parteien sind sich darüber einig, dass die Ladesäule nur zu einem vo-
rübergehenden Zweck für die Laufzeit dieses Vertrages mit dem Grundstück verbunden wird 
und insofern nur Scheinbestandteil im Sinne des § 95 BGB ist. 
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§ 2 Gestattungsrechte 
 
Der Vertragspartner gestattet der Leea GmbH die in Anlage 1 gelb gekennzeichnete Grund-
stücksfläche des Vertragsgrundstücks (ca. 2 m x 2 m) zum Bau, Betrieb und für die Unterhal-
tung inklusive Reparatur und/oder Instandsetzung einer Ladesäule für Elektrofahrzeuge zu 
nutzen und diese an das öffentliche Versorgungsnetz anzuschließen. Dabei sind die erforder-
lichen Maßnahmen so durchzuführen, dass der öffentliche Verkehr während und nach der 
Durchführung der Baumaßnahme nicht gestört wird.  
 
 
§ 3 Rechte und Pflichten der Vertragsparteien 
 
1) Die Stadt verpflichtet sich, solche Verrichtungen und Maßnahmen zu unterlassen, die den 

Bestand und den Betrieb der Ladesäule nebst Zuleitungen gefährden könnten und den 
Schutzbereich bei Baumaßnahmen auf dem Vertragsgrundstück durch genaue Beachtung 
der Planungsunterlagen der Leea GmbH zu sichern.  

 
2) Die Leea GmbH verpflichtet sich, die Installation der Ladesäule in der Form vorzunehmen, 

dass sie möglichst ohne wesentlichen Eingriff in die Substanz des Grundstücks wieder ent-
fernt werden kann. Dabei hat die Leea GmbH und etwaige Erfüllungs- und Verrichtungs-
gehilfen die jeweils einschlägigen gesetzlichen Vorschriften und anerkannten Regeln der 
Technik einzuhalten.  

 
3) Die Leea GmbH hat die Stadt – außer bei Gefahr im Verzug – Baumaßnahmen auf dem 

Grundstück gemäß Anlage 1 dieses Vertrages so rechtzeitig (mindestens 1 Monat vor Bau-
beginn) anzuzeigen, dass die Stadt (ggf. gemeinsam mit der Leea GmbH) die Öffentlichkeit 
und betroffene Anlieger rechtzeitig informieren kann. Auf Verlangen einer der Parteien 
erfolgt vor Beginn der Baumaßnahme eine gemeinsame Begehung des Grundstücks und 
Protokollierung der geplanten Maßnahmen.  

 
 
§ 4 Nutzungsentschädigung / Gestattungsentgelt 
 
Die Einräumung der Nutzungsrechte und die Nutzung des Grundstücks zum vertraglich vor-
gesehenen Zweck sind für die Leea GmbH kostenfrei. 
 
 
§ 5 Veräußerung des Grundstücks 
 
Im Falle einer Veräußerung des vertragsgegenständlichen Grundstücks verpflichtet sich die 
Stadt zugunsten der Leea GmbH eine Dienstbarkeit zum Zwecke der Sicherung der Leitun-
gen/Ladesäule vor Verkaufsabschluss auf Kosten der Leea GmbH eintragen zu lassen oder der 
Leea GmbH eine schriftliche Erklärung des neuen Grundstückseigentümers über den Eintritt 
in sämtliche Rechte und Pflichten dieses Gestattungsvertrages vorzulegen.  
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§ 6 Vertragslaufzeit und Kündigung  
 
1) Dieser Vertrag tritt mit seiner Unterzeichnung in Kraft und hat eine Erstvertragslaufzeit 

von zehn Jahren. Eine Kündigung ist erstmals mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende 
der Erstvertragslaufzeit möglich. Erfolgt keine Kündigung, verlängert er sich um jeweils 
weitere zwei Jahre bei gleicher Kündigungsfrist.  

 
2) Eine Kündigung ist außerordentlich mit einer Frist von sechs Monaten jeweils zum 01. 

eines Monats möglich, wenn eine Entfernung der Ladesäule aufgrund eines berechtigten 
Interesses der Stadt erforderlich ist. Dies ist insbesondere dann gegeben, wenn die Lade-
säule den Verkauf des Grundstücks maßgeblich behindert oder wenn eine Entfernung der 
Ladesäule aufgrund einer wesentlichen Umgestaltung der Fläche erforderlich ist.  

 
3) Kündigt die Stadt nach § 6 Abs. 2 vor Ablauf der Erstvertragslaufzeit, ist sie der Leea GmbH 

zur Erstattung des Restwertes der Ladesäule verpflichtet. Dies gilt nicht, wenn die Stadt 
die Leea GmbH bei Vertragsschluss auf eine mögliche Verwendung des Grundstücks, die 
eine Kündigung nach Abs. 2 rechtfertigt, hingewiesen hat.  

 
4) Die Kündigung dieses Vertrages bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.  
 
 
§ 7 Entfernung und Stilllegung der Ladesäule 
 
1) Die Leea GmbH hat die Ladesäule nach Vertragsbeendigung aufgrund einer Kündigung 

gemäß § 6 Abs. 2 dieses Vertrages unverzüglich zu entfernen. In allen übrigen Fällen der 
Vertragsbeendigung ist auch eine vorübergehende oder dauerhafte Stilllegung der Lade-
säule möglich.  

 
2) Eine vorübergehende Stilllegung liegt vor, wenn eine Wiederinbetriebnahme der Lade-

säule oder von Anlagenteilen innerhalb von einem Jahr seit Außerbetriebnahme durch 
die Leea GmbH voraussichtlich nicht erfolgen wird. Wurde die Ladesäule vorübergehend 
stillgelegt und erfolgte innerhalb von drei Jahren keine Wiederinbetriebnahme, gilt sie als 
dauerhaft stillgelegt. 

 
3) Ist die Ladesäule dauerhaft stillgelegt, ist sie auf Verlangen der Stadt unverzüglich zu ent-

fernen. Dies ist insbesondere dann gegeben, wenn die Ladesäule den Verkauf des Grund-
stücks maßgeblich behindert oder wenn eine Entfernung der Ladesäule aufgrund einer 
wesentlichen Umgestaltung der Fläche erforderlich ist. 
 

4) Die Leea GmbH weist die vorübergehend oder dauerhaft stillgelegte Ladesäule bis zu ihrer 
Entfernung in den Bestandsplänen weiter gesondert aus. 
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§ 8 Haftung 
 

1) Die Leea GmbH haftet nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen für alle Schäden 
und Nachteile, die der Stadt oder Dritten durch den Bau und Betrieb der Ladesäule ent-
stehen. 
 

2) Von Schadensersatzansprüchen, die aus solchen Gründen Dritte der Stadt gegenüber gel-
tend machen, hat die Leea GmbH die Stadt freizustellen und die Kosten der Rechtsverfol-
gung und -verteidigung zu übernehmen, soweit die Stadt das Vorgehen mit der Leea 
GmbH rechtzeitig vorab abgestimmt hat und etwaigen Weisungen der Leea GmbH Folge 
leistet. Zur Abwehr von Forderungen Dritter wird die Stadt nach besten Kräften unterstüt-
zen und die erforderlichen Maßnahmen einleiten. 

 
 
§ 9 Schlussbestimmungen 
 
1) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung ganz oder teilweise rechtsunwirk-

sam oder nicht durchführbar sein oder werden, so soll dadurch die Gültigkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht berührt werden. Gleiches gilt, wenn sich herausstellen sollte, dass 
diese Vereinbarung eine Regelungslücke enthält. 
 

2) Vielmehr verpflichten sich die Parteien, die rechtsunwirksame oder nicht durchführbare 
Bestimmung durch eine angemessene Regelung zu ersetzen, die dem am nächsten 
kommt, was die Parteien vereinbart hätten, wenn ihnen die Unwirksamkeit, die Undurch-
führbarkeit oder die Regelungslücke bekannt gewesen wäre. 

 
3) Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung einschließlich dieser Klausel bedürfen 

zu Ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. 
 
 

Anlagenverzeichnis  
Anlage 1: Lageplan 
Anlage 2: Beschreibung Ladesäule 
Anlage 3: Luftbild mit dem gekennzeichneten Standort 
 
 
 
Neustrelitz, den     Burg Stargard, den 
 
 
 
 
 Frank Schmetzke Tilo Lorenz 
 Geschäftsführer Leea GmbH  Bürgermeister 
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Legende: 
 Standort der Ladesäule 

 Für zwei ladende Elektrofahrzeuge reservierte Parkfläche 

 

Quelle: 
Kartenauszug Geoportal, 20.03.2026 
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Seitenansicht 50-kW Ladesäule Alpitronic HYC50 

 

Quelle: 

Product data sheet HYC50 / V1 - 2 
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Stand 20.03.2026  7 
 

 



Anlage 2: Beschreibung Ladesäule 
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Anlage 2: Beschreibung Ladesäule 
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Anlage 2: Beschreibung Ladesäule 
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Anlage 2: Beschreibung Ladesäule 
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Hypercharger Betonfundament (Maße in cm) 

 

Quelle: 

Alpitronic HYC50 - Installations- und Wartungshandbuch - Version 2-3 

 

 

 



Anlage 3: Luftbild mit dem gekennzeichneten Standort 
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Legende: 
 Standort der Ladesäule 

 Für zwei ladende Elektrofahrzeuge reservierte Parkfläche 

 Zähleranschlusssäule 

 

Quelle: 
Kartenauszug Geoportal, 20.03.2026 
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